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fen , — mir geht ein Licht auf wie eine Pech⸗

fackel . Herr Knopfwirt , noch ein Glaͤslein ! “
Und ſeit der ſchnoͤde Amtschirurg dieſe

Hypotheſe aufgeſtellt hat , mag ich ſagen , was

ich will , ſo gibt ' s allerhand Biedermaͤnner ,

die mit ſchlauem Laͤcheln die Achſeln zucken ,
wenn von der Doppelfahrt nach Willaringel 4
die Rede iſt .

Auch daran iſt der Meyſenharts Joggele
ſchuld !

Das hohe grobgünſtige Narrengericht
der privilegierten Narrenſtadt Stockach .

Von Heinrich Bettinger .

Heute Narrheit ,
Morgen Klarheit :
Darin liegt Wahrheit .

( Aus dem Stockacher Narrenbuch . )

Wer den Bodenſee , ſein Land und ſeine

Leute kennt , der weiß , daß in dieſer land⸗

ſchaftlich ſchoͤnen und fruchtbaren Gegend
eine alteingeſeſſene , urwuͤchſige und mit ihrer

Scholle eng verwachſene Bevoͤlkerung lebt .

Als Nachfahren des alemanniſch vaͤbi⸗

ſchen Volksſtammes haben dieſe Leute durch
all die Jahrhunderte einer bewegten und

reichen Vergangenheit der Eigenart ihrer Vor⸗

fahren die Treue gewahrt und haben vor
allem einen Zug ihres Weſens bis in unſere

heutigen Tage hinein gerettet , ihren koͤſtlichen,
unverwuͤſtlichen Volkshumor .

Zwar verſtreicht ihr Leben unter der Laſt

der Tagesſorgen im allgemeinen ſch
ruhig und unauffaͤllig , aber einmal im J
bricht der Humor mit aller Gewalt hervor
und laͤßt Kummer und Sorge vergeſſen :
das iſt an Faſtnacht . Da fließt ſchon ſeit
alten Zeiten das Blut raſcher durch die

Adern , da ſchlaͤgt das Herz heftiger in der

Bruſt , da uͤberkommt alle ein unwiderf
licher naͤrriſcher Geiſt , der ſie alle , die ſonſt
bieder und fleißig ihrer Arbeit nachgehen , zu

alt undNarren macht , in Stadt und Land ,

jung , reich und arm . Das
55 noch

urwuͤchſige und volkstuͤmlich

uͤmlicher Brauch , der zurvolkstit

Jeit , wo das ol

chſen , in d

lings uͤber

mit der Natur

den Sieg des
feierte .

Waͤhrend nun
volk

dasim allgemeinen
in erſter Linie die alten Volksk
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lebendig

Narrenreſidenz im

ſeefaſtnacht ſteht und in dieſer Eigenſchaft
weit uͤber dieſes Gebiet hinaus beruͤhmt ge⸗
worden iſt .

Im Mittelalter nahmen ſich naͤmlich ge⸗
rade in den Staͤdten verſchiedene Zuͤnfte der un
uͤberlieferten Narrenbraͤuche an und pflegten
ſie durch Abhaltung von oͤffentlichen Narren⸗

erhaͤlt, ſind es hier beſonders die
der Kl leinſtädte, die die Erhaltung

er Faſtnachtsbraͤuche mit Hingebung pflegen. .

5 unter dieſen Kleinſtaͤdten iſt es allen

voran die eine Wegſtund e nordweſtlich dez

uberlinger Sees , am Fuße der Nellenbutz
gelegene Stadt Stockach , die als privilegierte

Mittelpunkt der Boden⸗

5

ſpielen und in ſogenannten Narrengerichten ,
denen in der Faſtnacht das Recht zuſtand,
Gericht

den Regungen der Volksſeele freien Luftzu
verſchaffen .

halten , und Stockach beſitzt wohl als einzige

Entſtehungsgeſchichte ſehr intereſſant iſt .
Das hohe grobguͤnſtige

privilegierrten

Alter , ſondern vor allem durch den Umſtand,
daß es fuͤrſtlich

14. Jahrhundert , als die Landgrafſchaft

Nellenburg noch oͤſterreichiſch war , da lebte

des damaligen Erzherzogs Leopold

mein kluger Hofnarr ,
von Stockach . Wie uns

Ge ſchichtsſchreiber T

Erzherzog dieſen „kur zwiligen “ Narren , Kuo⸗

ny von Stocken “ ſtets gerne in ſeiner Naͤhe,

zu halten uͤber mißliebige Einrich.
tungen , Perſonen und Ereigniſſe , um dadurch n

Solche Narrenzuͤnfte haben ſich g

bis heute aus den Tagen des Mittelalters er⸗ en

Stadt noch ein ſolches Narrengericht , deſſen

Narrengericht der u

Narrenſtadt Stockach zeichnet
ich naͤmlich nicht nur aus durch ſein hohes un

geſtiftet iſt . Es war im

Hans Kuony

der ſchweizeriſche
Tſchudi berichtet , hatte det



um
ihn bei wichtigen Entſchluͤſſen „ſcherzwis “
um ſeinen Rat zu fragen . So war Hans

Kuony auch dabei, als die Oſterreicher im

Jahre 1315 gegen die Schweizer Eidgenoſſen
zu Felde zogen . In einem Kriegsrat beſchloß

Erzherzog Leopold mit ſeinen Feldherrn den

Angriff auf die Schweizer bei Morgarten ,
und nachdem man ſich geeinigt hatte , fragte

er ſeiner Gewohnheit gemaͤß auch ſeinen

Hofnarren , was er von dem Kriegsplan halte .
Kuony aber , der mit ſeiner Meinung nicht

hinter dem Berg hielt , ſprach zu den Herren :

„Eyer Rath gefallt mir nit , ihr rathet , wo

ihr wollet in das Land Schwiz kommen und

rthet nit , wo ihr wider wollet herauß⸗

kommen“ . Daß die Worte Hans Kuonys

eines tieferen Sinns nicht entbehrten , be⸗

wies gleich das erſte Zuſammentreffen mit

den Schweizern , die beruͤhmt gewordene

Schlacht bei Morgarten des Jahres 1315 ,

wodie Oſterreicher eine vernichtende Nieder⸗

lage erlitten , aus der ſelbſt der Erzherzog nur

durch eine verzweifelte Flucht das nackte

Leben retten konnte . Dieſer erſte Umſtand

kief ihm den weiſen Rat ſeines klugen Hof⸗

narren wieder ins Gedaͤchtnis , und er ver⸗

ſprach dieſem dafuͤr die beſondere Gnade der

Erfüllung eines Wunſches . Hans Kuony

aber erbat ſich das Privilegium der Gruͤndung
einer Narrenzunft und der Abhaltung eines

alljaͤhrlichen Narrengerichts zu Stockach ,

ſeiner Vaterſtadt . Als jedoch im Jahre 1326

Leopold ſtarb , ſchien ſich die Sache zu ver⸗

zoͤgern, doch verzichtete Hans Kuony nicht

auf die Einloͤſung des fuͤrſtlichen Ver⸗

ſprechens , ſondern wandte ſich im Jahre 1351

an den Bruder des Verſtorbenen , den Erz⸗

herzog Albrecht , von dem er nun auch die

urkundliche Beſtaͤtigung der privilegierten

Narrenzunft Stockach uͤberreicht erhielt . Unter

ſicherem Geleite brachte darauf Hans Kuony

die wertvollen Privilegien nach Stockach und

begruͤndete dort , von dem Jubel ſeiner Mit⸗

buͤrger ſtuͤrmiſch begruͤßt , das hohe grob⸗

guͤnſtigeNarrengericht , jene eigenartig lebens⸗

kraͤftige Inſtitution , die nunmehr 574 Jahre

beſteht und den Namen ihres Begruͤnders
der Nachwelt uͤberliefert und beruͤhmt ge⸗

macht hat .
Die Stiftungsurkunde von 1351 oder der

Narrenbrief , wie er auch genannt wird , be⸗

ſagt unter anderm , daß „ jhme Hans Kuͤene ,

und allen ſeinen Nach⸗kommenden Burger

von Stokhach , alle Jaͤhrl . u. zu Ewigen
Zeithen in der Faſtnacht das Narren Gericht
vergunet u. in Gnaden Ertheilt ſeye “. Ferner
beſtimmt die Urkunde , es ſollen nicht nur
alle alten Buͤrger ſondern auch alle „ Neye
Burger allhier zu Stokhach , auch die Burgers
Soͤhn, ſo ſelbe Heyrathen nit außgenommen ,
ſich bey Einem grobguͤnſtigen Narrengericht ,
von Maria Liechtmeß an , Biß auf den

Sontag Loͤtari, denſelben Tag Eingeſchloßen ,
in zwiſchen ſolcher Zeit Bey dem grob⸗
guͤnſtigen Narrengericht , mit Einem Halben
Aymer Wein ( : oder mit ſo viel Geld , als

ein ihnen anſtaͤndiger Halber Aymer Wein

koſtet : ) Einkaufen “ . Des weiteren „ hat das

grobguͤnſtig Narrengericht den Gewalt , alle

widerſpenſtige Narren , auch alle andere

die denen Narren Etwas ohne Urſach in den

Weeg legen , oder ſie Beſchimpfen , Eindweder

mit der Britſchen , oder wohl gar mit dem

Brunnen werffen nach Erkandtnus abzu⸗

ſtrafen . “ Intereſſant ſind ſchließlich die

Rechte , die dem Narrengericht laut der Ur⸗

kunde gegenuͤber den Juden zuſtanden , naͤm⸗

lich „ Item alle Juden , welche in denen drey

letzten Faßnachts Taͤgen in die Stadt herein
kommen , mit der Straff , u. Baden des Sau⸗

zubers zu belegen , ſo aber ein ſolcher Jud

ſich mit einem Stukh gelt ( : etwan ſich auf
einen Aymer wein erſtroͤkhend : ) loſſ kaufen

wolte , derfte es ein grobguͤnſtiges Narren⸗

gericht wohl annemmen “ .

Es iſt begreiflich , daß dieſe wichtige Ur⸗

kunde eine beſonders ſichere Aufbewahrung

erheiſchte , und als eine ſolche galt damals die

Marktbrunnenſaͤule in welche auch das von

einer zinnernen Kapſel umſchloſſene Schrift⸗
ſtuͤck gelegt wurde . Den vielen Kriegen , ins⸗

beſondere den Schwedenkriegen , gegenuͤber
reichte aber dieſe Sicherheit doch nicht aus ,

und ſo ging das Original trotz aller Vorſicht

Abſchriften wurden noch mehr⸗

mals im Stadtbrunnen verwahrt , doch

immer wieder fielen ſie der Zerſtoͤrung anheim

Heute ſind uns alle noch vorhandenen ſchrift⸗
zeichnungen in den drei bis auf

zang des 18. Jahrhunderts zuruͤck⸗
1Narrenbuͤchern enthalten . Daraus

zor , daß die Narrenzunft und das
icht viel gegen die immer wieder⸗

kriegeriſchen Zeitſchickſale , oft auch

begreiflicher Auswuͤchſe gegen be⸗

Verbote anzukaͤmpfen hatten . Die

zugrunde .

hoͤrdliche



eigentliche Ausuͤbung des Narrengerichts
trat außerdem im Laufe der Zeiten zuruͤck ,
es blieben aber die alten Braͤuche , vor allem

das Narrenſpiel , denn der angeſtammte
volkstuͤmliche Humor ließ ſich auch durch

Elend , Not und Bedruͤckung nicht zugrunde
richten. Wohl wiſſen wir oft von mehr⸗

jaͤhrigen ſtets durch Kriegszeiten verurſachten

Unterbrechungen , aber immer hat die Stock⸗

acher Faſtnacht wieder eine ſieghafte Auf⸗

erſtehung gefeiert .
So hat ihr auch der letzte Weltkrieg kein

Ende bereiten koͤnnen, beſteht doch nach wie

vor dem Krieg in Stockach Narrenzunft und

Narrengericht . Das Narrengericht ſetzt ſich

zuſammen aus zwanzig Gerichtsnarren , die

alle drei Jahre neu ergaͤnzt werden , und an

deren Spitze der Gerichtsnarrenvater und der

Laufnarrenvater nebſt dem Narrenſchreiber
und der Narrenbuͤttel ſtehen . Der Obhut des

Laufnarrenvaters ſind zahlreiche Stockacher
und auswaͤrtige Mitglieder der Narrenzunft ,
die ſogenannten Laufnarren , unterſtellt , die

ſich alle unter feierlichen Zeremonien ins

Narrenbuch eintragen muͤſſen, wie dies ſchon

ungezaͤhlte nunmehr ins Grab geſunkene
Generationen vor ihnen getan daben .

Wird ein neuer Narr in die Zunft auf⸗

genommen , ſo erhaͤlt er die Zipfelmuͤtze , den

Hauptſchmuck der Gerichtsnarren , aufgeſetzt ,
links und rechts von ihm ſtehen Gerichts⸗
narren mit brennenden Kerzen , vor ihm der
Narrenſchreiber mit dem Narrenbuch und

hinter ihm der Narrenvater mit der Pritſche .
Er hat nun Wort fuͤr Wort dem Narren⸗
ſchreiber eine feierliche Eidesformel nachzu⸗
ſprechen , in der er gelobt , der Mrretei allzeit
unverbruͤchliche Treue zu wahren . DDann hat
er ſich dreimal vor dem im Narrenbuch be⸗

findlichen Bildniſſe Hans Kuonys zu ver⸗

neigen , beim drittenmal aber erhaͤlt er vom
Narrenvater einen kraͤftigen Pritſchenſchlag
auf den Ruͤcken und iſt ſomit zum juͤngſten
Laufnarren geſchlagen. Waͤhrend die Muſik
einen Tuſch ſpielt , wird er von allen An⸗
weſenden herzlich begluͤckwuͤnſcht und hat
nun noch ſeinen Namen ins Narrenbuch ein⸗

zutragen , was haͤufig unter Hinzufuͤgung
eines naͤrriſchen Spruches geſchieht . Gegen
Bezahlung der vorgeſchriebenen Taxe be⸗

kommt der ſo in die Zunft aufgenommene
Laufnarr einige Zeit ſpaͤter eine entſprechende
Aufnahmeurkunde zugeſtellt , worauf ihm
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ſeine Eigenſchaft als

auf weiß beſtaͤtigt iſt .
Kein echter Stockacher entgeht dieſer Zerz

monie , folgt er doch vielfach nur dem Bei⸗
ſpiel ſeiner Vorfahren durch viele Geſchlechtek
hindurch , aber auch der Auswaͤrtige, der ſich
zur Faſt nachtiin den Mauern der Narrenſtadt

aufhaͤlt, kann dem Geſchick , Laufnarr zu

Vollblutsnarr ſchwary

werden/ kaum entgehen , denn ſobald deß
Narrenwirt am D

tafel mit dem Antlitz Hans Kuonys über
ſeinem Eingang aufgehaͤngt und damit fruͤh⸗
zeitig genug den Beginn der Stockacher Faſt⸗
nacht angekuͤndigt hat , walten die Gerichts⸗
narren ihres Amtes , die Zahl der Laufnarren

inſtaͤndig zu vermehren . Mit dieſem Zeit⸗
punkt fangen auch die Kinder an , ihre Narren⸗
lieder zu ſingen , in verſchiedenen Laufnarren⸗

verſammlungen und Gerichtsnarrenſitzungen
wird das Faſtnachtsſpiel beraten , und acht
Tage vor Faſtnachtsſonntag wird die Faſt⸗
nacht in feierlichem Umzug auf pompoͤſe
Weiſe verkuͤndet . Am ſchmutzigen Donners⸗

tag findet in altuͤberlieferter Weiſe unter

Mithilfe einer hiſtoriſchen Zimmermanns⸗
gruppe die Aufpflanzung des Narrenbaums ,
d. h. des Stammbaums aller Narren , in⸗

mitten des Staͤdtchens ſtatt . Nachdem ſich
am Faſtnachtsmontag das Narrengericht an
der Narrenmeſſe fuͤr die verſtorbenen Narren

beteiligt hat , kommt am Faſtnachtsdienstag
der Hoͤhepunkt , ein feſtlicher Narrenumzug
mit nachfolgendem Faſtnachtsſpiel auf dem

Podium im Schatten des Narrenbaums ,
Wie ſeit Jahren , ſo zieht dieſes Schauſpiel
immer noch Scharen fremder Schauluſtiger
aus Nah und Fern in die bewaͤhrte Narren⸗

ſtadt , deren naͤrriſcher Ruhm gegenuͤber fruͤhet
um nichts nachgelaſſen hat . Auf dieſen Tag

folgt die Ernuͤchterung, doch ſelbſt am Aſcher⸗
mittwoch bricht der Humor noch einmal durch
in dem Begraͤbnis der Faſtnacht , wo Schul⸗
jugend , Gerichtsnarren und Laufnarren , in

langem Zug aus dem alten Narrenwirtshaus

kommend , dreimal um den Narrenbaum

wandeln , um hierauf den Einzug ins neue

Narrenwirtshaus zu halten . Hier geht die

Faſtnacht zu Ende mit einer humorvollen
Gerichtsſitzung , dem letzten Reſt der eigent⸗
lichen Narrengerichtsbarkeit aus dem Mittel⸗

alter . Noch ſteht aber , wenn laͤngſt in der

Umgebung die Narrenbaͤume wieder gefaͤllt
ſind , der Stockacher Narrenbaum , das Wahr⸗

eikoͤnigstag die Narten⸗
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zeichen der Narrenreſidenz , bis auch er drei

Wochen ſpaͤter im Morgengrauen des Sonn⸗

tags Laͤtare lautlos zu Boden ſinkt , um erſt

im kommenden Jahre wieder neu zu erſtehen .

Das iſt das Narrengericht und die Narren⸗

zunft zu Stockach , das iſt die Stockacher

Faſtnacht, herausgewachſen und genaͤhrt aus

der bodenſtaͤndigen ſchwaͤbiſch⸗alemanniſchen

Eigenart der Bodenſeebewohner . Nur weil
eine derartige Überlieferung in der Gemuͤts —

art des einfachen Volkes und in einer eigenen

Vergangenheit wurzelt , iſt ſie echt und ſchoͤn

2

Weinleſe in Baden .

Aus dem photogr . Wettbewerb des

B. ⸗V. ⸗K. 5

Badiſchen Verkehr

und beſitzt die ererbte Kraft , Jahrhunderte zu
dauern . Kein Wunder , daß ſich ein

Volksſchriftſteller wie der Pfarrer Heinrich
ansjakob fuͤr dieſe Faſtnacht intereſſierte ,

zu ihrer Pflege aufforderte und ſich ſelbſt
zum Stockacher Laufnarren ſchlagen ließ ,
denn mit anderen hat er erkannt , daß es ſich
hier um mehr 58 um ein materielles Gut

naͤmlich um einen ?Weſenszug eines

lksſtamn mes , der Gluͤck und Ungluͤck froher
id leichter ertragen laͤßt u der da beſteht

unverwuͤſtlichen Volkshumor .

nd
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Phot . W. Tobien , Köln⸗Lindenthal .

sverbandes Karlsruhe

67


	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65

